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§ 6 W-ADG Strafbestimmungen
 W-ADG - Wiener Antidiskriminierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.08.2025

1. (1)Personen, die den Bestimmungen der §§ 2 oder 4 Abs. 3 zuwiderhandeln, begehen eine

Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro zu

bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand des Art. III Abs. 1 Z 3 Einführungsgesetz zu den

Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl. I Nr. 87, in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2009, oder einer in die

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung darstellt.

2. (2)Wer entgegen seiner Verpflichtung gemäß

1. a)§ 8 Abs. 1 der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen keine Auskünfte

erteilt oder keinen schriftlichen Bericht abgibt oder die Einsicht in Unterlagen verwehrt, welche zur

Überprüfung der Einhaltung des Verbotes der Diskriminierung und Benachteiligung erforderlich sind, oder

die Besichtigung von Räumlichkeiten und Liegenschaften verwehrt,

2. b)§ 8 Abs. 2 dem begründeten Verlangen der Leiterin oder des Leiters der Stelle zur Bekämpfung von

Diskriminierungen innerhalb der angemessenen Frist nicht oder nicht vollständig nachkommt und dieser

oder diesem keine sachliche Begründung für die Nichterfüllung, Teilerfüllung oder spätere Erfüllung des

Verlangens schriftlich mitteilt,

3. c)§ 8 Abs. 3 gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen eine

dienstliche Geheimhaltungspflicht geltend macht oder der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur

Bekämpfung von Diskriminierungen auf Verlangen bei begründetem Verdacht einer konkreten Verletzung

des Verbotes der Diskriminierung (§ 2) oder von Benachteiligungen (§ 4 Abs. 3) personenbezogene Daten,

die sich unmittelbar auf die behauptete Diskriminierung beziehen, nicht übermittelt,begeht eine

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit

Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu einer Woche zu bestrafen.
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